8. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Erweiterung der Anzahl Mitglieder des Studienausschusses für Vergreisung


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Mai 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


8. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Erweiterung der Anzahl Mitglieder des Studienausschusses für Vergreisung


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 10 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. September 2001 zur Schaffung eines Studienausschusses für Vergreisung und zur Erstellung eines Vergreisungsmemos wird durch die Nummern 6 und 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"6. ein Mitglied auf Vorschlag des Ministers der Pensionen, das unter den Beamten des Studiendienstes oder eines anderen Dienstes des Föderalen Pensionsdienstes ausgewählt wird,

7. ein Mitglied auf Vorschlag des Ministers der Selbständigen, das unter den Beamten des Studiendienstes oder eines anderen Dienstes des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige ausgewählt wird."


Art. 3 - In Abweichung von Artikel 10 Absatz 3 desselben Gesetzes läuft das erste Mandat der in Artikel 10 Absatz 2 Nr. 6 und 7 erwähnten Vertreter gleichzeitig mit dem Mandat der anderen Mitglieder des Studienausschusses für Vergreisung ab.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 8. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
